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Erstinformation
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Sehr geehrte Frau xxx, 
wir wenden uns mit diesem Schreiben an Sie, da Sie in den vergangenen zwölf Monaten länger als sechs Wochen arbeitsunfähig waren. Wir hoffen, dass es Ihnen inzwischen wieder bessergeht und möchten Ihnen auf diesem Weg zunächst gute Besserung und eine baldige Genesung wünschen. 

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Daher sehen wir uns als Ihr Dienstgeber in besonderer Weise in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen Ihrer beruflichen Tätigkeit so zu gestalten, dass diese Ihre gesundheitliche Entwicklung positiv unterstützen. 
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir darüber nachdenken, wie es nach Ihrer Erkrankung möglich sein kann, dass Sie Ihre Arbeit wiederaufnehmen und gut weiterführen können. In diesem Zusammenhang möchten wir mit Ihnen Ihr Arbeitsumfeld in den Blick nehmen und gemeinsam über eventuelle Veränderungen oder Maßnahmen nachdenken, die Ihre Gesundung fördern und zu einer nachhaltigen Stabilisierung Ihrer gesundheitlichen Situation beitragen können.
Zur Konkretisierung des Ablaufs des BEM wurde vom Dienstgeber und der Mitarbeitervertretung eine Dienstvereinbarung über die Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements getroffen. Diese Dienstvereinbarung, weiterführende Informationen, nützliche Dokumente zum Thema BEM sowie einen kurzen Erklärfilm, finden Sie auf der Bistumshomepage unter www.ebfr.de/bem .
Mit der Durchführung des BEM verfolgt das Erzbischöfliche Seelsorgeamt insbesondere folgende Ziele:
· der Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen bzw. diese zu überwinden und damit Fehlzeiten zu verringern;

· zu klären, ob die Arbeitsunfähigkeit in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit der Tätigkeit steht;

· zu klären, mit welchen Hilfen und Leistungen (internen und externen) erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann bzw. wie die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters erhalten und gefördert werden kann.

Wichtig ist es festzuhalten, dass die Durchführung eines BEM freiwillig ist und Ihr Einverständnis voraussetzt!

Wir bitten Sie, uns spätestens zwei Wochen nach Erhalt dieses Schreibens mittels beiliegendem Antwortblatt schriftlich in Kenntnis zu setzen, ob Sie der Teilnahme an einem BEM zustimmen oder dieses ablehnen. 

Gerne können Sie sich im Vorfeld Ihrer Entscheidung beraten lassen.  
Für eine solche persönliche und vertrauliche Beratung stehen Ihnen die Mitglieder des Integrationsteams gerne zur Verfügung: 
BEM-Lotsen: Isabell Maras, Friederike Bolder oder Kerstin Müller, Telefon: 0761 2188-800, 
bem@ordinariat-freiburg.de 
Gleichstellungsbeauftrage: Michaela Lampert, Telefon: 0761 2188 724, 
michaela.lampert@ordinariat-freiburg.de 

MAV: Johannes Jurth (MAV Vorsitzender), Telefon: 0761 5144 218, 
johannes.jurth@seelsorgeamt-freiburg.de oder Sven Veith, Telefon: 0761 5144 134, 
sven.veith@seelsorgeamt-freiburg.de 

Schwerbehindertenvertretung: Stefan Regh, Telefon: 0761 5144 104, 
stefan.regh@seelsorgeamt-freiburg.de oder Dr. Simone Bell-D´Avis, Telefon: 0761 5144 260, 
simone.bell-davis@seelsorgeamt-freiburg.de
Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Besserung bzw. eine baldige Genesung und verbleiben

mit gesunden und herzlichen Grüßen
Vorname Name

BEM-Lotsen 
Anlagen

Erstinformation zum BEM 

Rückantwort BEM

Datenschutzinformation
Flyer „Betriebliches Eingliederungsmanagement für Mitarbeitende der Erzdiözese Freiburg“
Erstinformation Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Seit 2004 ist ein Arbeitgeber nach dem Sozialgesetzbuch (§ 167 Abs. 2 SGB IX) dazu verpflichtet, seinen Beschäftigten ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten, wenn diese innerhalb der letzten 12 Monate länger als sechs Wochen arbeitsunfähig waren. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um eine längerfristige Erkrankung/Arbeitsunfähigkeit von 42 Tagen oder mehr handelt oder ob es im Laufe von diesem Zeitraum zu mehreren kürzeren Erkrankungen/Arbeitsunfähigkeitszeiten gekommen ist, die insgesamt eine Dauer von sechs Wochen überschreiten. 
Achtung Verwechslungsgefahr: Das durch den Dienstgeber angebotene BEM-Verfahren ist unabhängig von der stufenweisen Wiedereingliederung (Hamburger Modell) zu sehen. Die stufenweise Wiedereingliederung wird ärztlich verordnet und schließt oftmals an eine längere Erkrankung oder beispielsweise eine Reha an. Eine solche ärztliche Empfehlung ist immer mit dem direkten Vorgesetzten abzustimmen und bedarf nicht der Bestätigung durch die BEM-Verantwortlichen. Das dienstgeberseitig angebotene BEM-Verfahren kann unabhängig von einer stufenweisen Wiedereingliederung angenommen oder auch abgelehnt werden. 
Zur Konkretisierung des Ablaufs des BEM wurde vom Dienstgeber und der Mitarbeitervertretung eine Dienstvereinbarung über die Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements getroffen. Diese Dienstvereinbarung, weiterführende Informationen, nützliche Dokumente zum Thema BEM sowie einen kurzen Erklärfilm, finden Sie auf der Bistumshomepage unter www.ebfr.de/bem .

Nach dieser Dienstvereinbarung hat die Durchführung eines BEM folgende Ziele:
· zu klären, ob die Arbeitsunfähigkeit in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit der Tätigkeit steht;

· zu klären, wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden werden und wie die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter darin unterstützt werden kann;

· zu klären, mit welchen Hilfen und Leistungen (internen und externen) erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann bzw. wie die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters erhalten und gefördert werden kann;

· das Risiko akuter und chronischer Erkrankungen und Behinderungen nach Möglichkeit zu vermeiden;

· die dauerhafte Integration schwerbehinderter Menschen zu fördern;

· die Arbeitszufriedenheit und Motivation zu erhalten;

· betrieblich beeinflussbare Fehlzeiten zu reduzieren;

· Rehabilitationsbedarf frühzeitig zu erkennen und entsprechende Rehabilitations-maßnahmen zu empfehlen.

Das BEM wird von einem Integrationsteam durchgeführt. 
Diesem Integrationsteam gehört in der Regel neben der Leitung des ESA oder einer von dieser beauftragten Person auch mindestens ein Mitglied der Mitarbeitervertretung sowie, bei schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Schwerbehindertenvertretung an.
Sofern Sie eine Teilnahme der Mitglieder der Mitarbeitervertretung oder gegebenenfalls der Schwerbehindertenvertretung an diesem Verfahren ausdrücklich nicht wünschen, teilen Sie dies bitte mit. Auf Ihren Wunsch oder mit Ihrer Zustimmung können bei Bedarf weitere Personen (z.B. externe Fachkräfte, Betriebsärztin oder Betriebsarzt) hinzugezogen werden. 

Vertraulichkeit und Datenschutz sind wichtige Bestandteile des BEM. Dennoch ist es für seine Durchführung sinnvoll und notwendig, Ihre personenbezogenen Daten und relevante Informationen über Ihren gesundheitlichen Zustand bzw. Ihre Beeinträchtigungen den am Verfahren beteiligten Personen so weit offenzulegen, wie es für Ihre Gesundwerdung und Gesunderhaltung im beruflichen Kontext notwendig ist. Selbstverständlich unterliegt das Integrationsteam der Schweigepflicht!
Wichtig ist es festzustellen, dass die Durchführung eines BEM Ihr Einverständnis voraussetzt! Dieses können Sie jederzeit widerrufen oder auch unabhängig von den Arbeitsunfähigkeitstagen ein BEM selbständig anstoßen.
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